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GEMEINDERAT 

Nachtrag zum Baurechtsvertrag auf Liegenschaft Nr. 477, Ringstrasse 4, Grundbuch Weinfel-
den, zwischen der Stiftung für Musik und Tanz, Weinfelden, und der Politischen Gemeinde 
Weinfelden 

 

Der Gemeinderat 

an das 

Gemeindeparlament 

 

Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Zwischen der Stiftung für Musik und Tanz, mit Sitz in Weinfelden, und der Politischen Gemeinde 
Weinfelden besteht für die Liegenschaft Ringstrasse 4 ein Baurechtsvertrag vom 09.12.2004. Das Bau-
recht ist bis zum 08.12.2054 mit Verlängerungsmöglichkeit begründet worden. Auf Antrag der Baube-
rechtigten soll die Dauer bis 08.12.2097 verlängert werden und entspricht damit derjenigen Laufzeit 
der Liegenschaft Ringstrasse 2. 

Der Gemeinderat kann das Anliegen, die Dauer der beiden Baurechte für die Musikschule Weinfelden 
zu harmonisieren, nachvollziehen. Eine längere Baurechtsdauer ermöglicht es der Stiftung, von besse-
ren Konditionen auf dem Finanzmarkt profitieren zu können. 

A n t r a g  

Es sei der Nachtrag zum Baurechtsvertrag auf der Liegenschaft Nr. 477, Grundbuch Weinfel-
den, zwischen der Stiftung für Musik und Tanz, Weinfelden, und der Politischen Gemeinde 
Weinfelden zu genehmigen. 

 

GEMEINDERAT WEINFELDEN 

Der Gemeindepräsident: Max Vögeli 
Der Gemeindeschreiber: Reto Marty 

 

Weinfelden, 7. Februar 2017  

 

 

Beilage: 

- Entwurf Baurechtsvertrag 
- Situationsplan 
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